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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.01.2015

Norm

ABGB §890

ZPO §405

1. ABGB § 890 heute

2. ABGB § 890 gültig ab 01.01.1812

1. ZPO § 405 heute

2. ZPO § 405 gültig ab 01.01.1898

Rechtssatz

Ein auf die Leistung an mehrere Kläger zur gesamten Hand gerichtetes Klagebegehren begreift als Minus den Zuspruch

an nur einen der Kläger in sich, wenn dieser in Ermangelung einer Gläubigermehrheit allein zur Geltendmachung des

Anspruchs legitimiert ist.
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